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Protokoll der 3. Gemeindeversammlung 

    

Datum Mittwoch, 14. Dezember 2022 

 

Ort Gemeindesaal 

 

Zeit 20.00 Uhr bis 23:25 Uhr 

 

Vorsitz Rainer Odermatt, Gemeindepräsident 

 

Protokoll Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber 

 

 Stimmberechtigte laut Stimmregister 5’808 Personen 

 

 Anwesende Stimmberechtigte  291 Personen 

 

Stimmenzählende Arbnora Tafa, Leitung Wahlbüro 

Personen Heidi Di Rocco, Mitglied Wahlbüro 

 Vreny Mischol, Mitglied Wahlbüro 

 Ursula Mohr, Mitglied Wahlbüro 

 Martina Paulmichl, Mitglied Wahlbüro 

 Lucia Probst, Mitglied Wahlbüro 

 Irene Stillhart, Mitglied Wahlbüro 
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Begrüssung und Konstituierung 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, begrüsst die Anwesenden sowie Luzia Ny-

feller, journalistische Vertretung der Zürichsee-Zeitung. Spezielle Worte richtet er an 

die Jungbürgerinnen und Jungbürger, die zum ersten Mal an einer Gemeindeversamm-

lung teilnehmen. 

 

Sollte es zu verfahrenstechnischen Fragen kommen, würde er sich erlauben, die Ver-

sammlung für kurze Zeit zu unterbrechen. Weitere Ausführungen: Die Einladung für 

die Gemeindeversammlung ist im amtlichen Publikationsorgan, der Gemeinde-Home-

page (und im Schaukasten), rechtzeitig publiziert und den Stimmberechtigten eine de-

taillierte Weisung auf Wunsch zugestellt worden ist. Sie konnte auch auf der Hom-

brechtiker Homepage heruntergeladen werden. Die Akten zur heutigen Versammlung 

waren während der vorgeschriebenen Zeit in der Gemeindeverwaltung einsehbar.  

 

Die nicht-stimmberechtigten Anwesenden werden gebeten, sich in die Empore zu be-

geben. 

 

Die vom Wahlbüro anwesenden 

- Arbnora Tafa, Leitung Wahlbüro 

- Heidi Di Rocco, Eichstutz 5 

- Vreny Mischol, Langacher 8 

- Ursula Mohr, Haldenweg 16 

- Martina Paulmichl, Grossacherstr. 56 

- Lucia Probst, Eichtalstrasse 21 

- Irene Stillhart, Haldenweg 2 

 

werden als Stimmenzählerinnen vorgeschlagen und gewählt. Sie stellen die Anwesen-

heit von 291 Stimmberechtigten fest. 

 

Gemeindepräsident Rainer Odermatt informiert, dass die publizierte Traktandenliste 

mit einer zusätzlichen Anfrage gemäss § 17 Gemeindegesetz von Manuel Bayer, Ae-

gerten 2, ergänzt worden ist und sie neu wie folgt aussieht:  

 

1. Anfrage nach §17 GG von Manuela Tremonte 

2. Anfrage nach §17 GG von Stephan Gafner 

3. Anfrage nach §17 GG von Manuel Bayer 

4. Neufestlegung Gemeindebeitrag für MINIMAX (Schulergänzende Tagesstrukturen): 

maximal CHF 200‘000 p.a. 

5. Einzelinitiative Jolanda Ferrat-Fluri, Eichwisweg 42, betreffend „Pumptrack mit 

Freizeit- und Spielplatz“ 

6. Budget 2023 der Politischen Gemeinde und 

7. Festlegung des Steuerfusses 

 

Er stellt sie zur Diskussion. 
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Marion Tobler-Rohr, Kreuzstrasse 8, stellt den Antrag, die Einzelinitiative von Jo-

landa Ferrat-Fluri als letztes Traktandum zu behandeln. 

 

Stefan Sulzer, Oberschirmensee 1, stellt den Antrag, die Anfragen von Manuela 

Tremonte und Stephan Gafner als letzte Traktanden zu behandeln und die Anfrage 

von Manuel Bayer vor dem Traktandum Festlegung Steuerfuss.  

 

Stephanie Huber-Berger, Sunnenbachweg 1, stellt den Antrag, die Einzelinitiative 

von Jolanda Ferrat-Fluri als erstes Traktandum zu behandeln. 

 

Abstimmungen (im Ausschlussverfahren gemäss § 23 GG) 

1. Abstimmung 

Der Antrag Marion Tobler-Rohr, Kreuzstrasse 8, erhält 32 Stimmen; 

Der Antrag Stefan Sulzer, Oberschirmensee 1, erhält 6 Stimmen; 

Der Antrag Stephanie Huber-Berger, Sunnenbachweg 1, erhält 128 Stimmen; 

Der Antrag des Gemeinderates erhält 80 Stimmen. 

Der Antrag Stefan Sulzer, Oberschirmensee 1, scheidet aufgrund der tiefsten Stim-

menzahl aus. 

 

2. Abstimmung 

Der Antrag Marion Tobler-Rohr, Kreuzstrasse 8, erhält 26 Stimmen; 

Der Antrag Stephanie Huber-Berger, Sunnenbachweg 1, erhält 139 Stimmen; 

Der Antrag des Gemeinderates erhält 92 Stimmen. 

Der Antrag Marion Tobler-Rohr, Kreuzstrasse 8, scheidet aufgrund der tiefsten Stim-

menzahl aus. 

 

3. Abstimmung 

Der Antrag Stephanie Huber-Berger, Sunnenbachweg 1, erhält 134 Stimmen; 

Der Antrag des Gemeinderates erhält 115 Stimmen. 

Der Antrag Stephanie Huber-Berger, Sunnenbachweg 1, obsiegt. 

 

Demnach hat die Gemeindeversammlung die Reihenfolge der Traktandenliste wie folgt 

genehmigt: 

 

1. Einzelinitiative Jolanda Ferrat-Fluri, Eichwisweg 42, betreffend „Pumptrack mit 

Freizeit- und Spielplatz“ 

2. Anfrage nach §17 GG von Manuela Tremonte 

3. Anfrage nach §17 GG von Stephan Gafner 

4. Anfrage nach §17 GG von Manuel Bayer 

5. Neufestlegung Gemeindebeitrag für MINIMAX (Schulergänzende Tagesstrukturen): 

maximal CHF 200‘000 p.a. 

6. Budget 2023 der Politischen Gemeinde und 

7. Festlegung des Steuerfusses 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, gibt weitere Informationen: Das Protokoll wird 

durch Gemeindeschreiber Jürgen Sulger erstellt.  
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Die Gemeindeversammlung wird auf einem Tonträger aufgenommen. Die Aufnahmen 

werden wieder gelöscht, nachdem die Beschlüsse der Gemeindeversammlung rechts-

kräftig geworden sind. 

 

Der Vorsitzende bittet allfällige Rednerinnen und Redner, sich zu melden und erst 

nach Bekanntgabe von Name und Vorname mit dem Referat zu beginnen. Diese sind 

kurz zu halten, und die Inhalte müssen das traktandierte Thema betreffen. Zwischen-

rufe, Applaus oder Kundgebungen während oder nach den Diskussionsbeiträgen seien 

grundsätzlich fehl am Platz. Ist man der Auffassung, dass die Durchführung von Ab-

stimmungen oder die Behandlung der Geschäfte nicht richtig ist, so ist dies sofort zu 

melden.  
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4 16.04.1 Initiativen, Anfragen 

Einzelinitiative von Jolanda Ferrat-Fluri «Pumptrack mit Frei-

zeit- und Spielplatz» 

 

Antrag der Initiantin: 

 

Die in der Gemeinde Hombrechtikon wohnhafte unterzeichnende stimmberechtigte Ini-

tiantin sowie das Initiativkomitee stellen gestützt auf §§ 146 ff. des Gesetzes über die 

politischen Rechte in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs folgendes Begehren (Ini-

tiantin und Initiativkomitee werden nachfolgend «wir» genannt): 

 

Initiativtext 

 

1 ANTRAG 

Die Gemeinde Hombrechtikon soll einen öffentlich zugänglichen, asphaltierten 

Pumptrack mit angegliedertem Freizeit- und Spielplatz bauen. 

 

1.1 Kernelement asphaltierter Pumptrack: 

 Bau eines asphaltierten Pumptracks mittleren Niveaus mit ca. 180 Laufmeter 

(reine Fahrbahn).  

Die Baubewilligung wird 2023 erteilt und das Sponsoring des Sportsamts Zü-

rich von CHF 75'000.— im gleichen Jahr sichergestellt. 

 

1.2 Weitere erforderliche Elemente: 

 Freizeitplatz mit schattiger Sitzgelegenheit (z.B. durch Bäume, Unterstand 

etc.), Tischen und Grillstelle 

 Skater-Elemente (Ersatz der veralteten Skater-Elementen des Holflüe-Areals)  

 Spielplatz  

 WC 

 

1.3 Mitgestaltungsverfahren der direkt Betroffenen  

Die Gemeinde soll die Konzeptionierung im Rahmen eines Mitgestaltungsverfah-

rens durchführen, indem die Initiantin, das Initiativkomitee sowie von Punkt 1.1 

und 1.2 direkt betroffene Vereine in die Planung involviert werden.  

 

1.4 Objektkredit 

Der Objektkredit des Gesamtprojekts beträgt CHF 498'880.— (inkl. MwSt.). Der 

Kredit erhöht oder vermindert sich allenfalls um die Mehr- oder Minderkosten, 

die in der Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlages (Preisbasis: 

Juli 2022) und der Bauvollendung durch einen veränderten Baukostenindex ent-

stehen. 
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2 BEGRÜNDUNG 

 

2.1 Vision 

Wir haben für den Bau einer Pumptrack-Anlage folgende Vision erarbeitet: 

«Wir wollen für Hombrechtikon einen ganzjährig nutzbaren Begegnungsort im Freien 

schaffen, wo sportliche Betätigung und Spass im Vordergrund stehen. Alle sind will-

kommen und teilen generationenübergreifend Erlebnisse.» 

Diese Vision fügt sich unseres Erachtens sehr gut zum Bereich «Freizeit» im Leitbild 

der Gemeinde Hombrechtikon ein:  

«Wir schaffen Rahmenbedingungen, dass Jung und Alt ein vielseitiges kulturelles und 

sportliches Angebot nutzen können.» 

Wir sind der Meinung, dass die Gemeinde Hombrechtikon mit einer solchen Sportinfra-

struktur an Attraktivität für die Bevölkerung gewinnt und sich von anderen Gemeinden 

abheben kann.  

 

2.2 Attraktivität eines Pumptracks 

Pumptracks sind Rundkurse mit aufeinanderfolgenden Wellen und Steilwandkurven. 

Sie dienen einer breiten Nutzergruppe vom Kind bis zum Erwachsenen und können mit 

allen Sportgeräten, welche Räder oder Rollen haben, problemlos befahren werden. 

Mögliche Baumaterialien für Pumptracks sind Asphalt, Beton, Erde, Holz oder Fiber-

glas, wobei sich der Asphaltbelag als beste Option etabliert hat. Er ist dauerhaft, 

braucht keinen Unterhalt und kann auch mit Scootern, Laufrädern, Skateboards und 

dergleichen befahren werden.  

Gemäss der BASPO-Studie Sport Schweiz 2014 ist Radfahren nach Wandern/Bergwan-

dern die zweitbeliebteste Sportart der Schweiz. Pumptrack-Fahren ist gut für die Fit-

ness, denn es schult auf spielerische Art die Koordinationsfähigkeiten und fördert die 

Kondition.  

Kinder und Jugendliche mögen die unkonventionelle sportliche Betätigung, Freizeit -

Mountainbiker jeden Alters finden ein ideales und abwechslungsreiches Übungsge-

lände und Profis ein optimales Trainingsgelände vor. Für uns aber zentral und von 

grösster Wichtigkeit: Die Benützung der Anlagen macht unglaublich Spass!  

 

2.3 Wichtigkeit der weiteren erforderlichen Elemente 

2.3.1 Freizeitplatz mit schattiger Sitzgelegenheit (z.B. durch Bäume und/oder Unter-

stand), Tischen und Grillstelle 

Pumptrack-Fahren ist anstrengend und die Benutzer brauchen einen Ort, wo sie Pau-

sen machen und sich verpflegen können. Ausserdem ist ein solcher Freizeit- und Spiel-

platz für Betreuungspersonen wichtig, die mit Kindern oder Enkeln den Pumptrack be-

suchen, aber selbst nicht im Pumptrack fahren. Insgesamt lädt ein solcher Begeg-

nungsort alle Besucher zum Zusammensein, Verweilen und gegenseitigem Austausch 

ein.  

Einen schattigen Sitzplatz zu haben ist zentral, damit die Anlage auch bei viel Sonnen-

schein und hohen Temperaturen benutzt wird. Wenn er nebst Bäumen z.B. durch ei-

nen Holzunterstand ergänzt wird, kann er sogar bei jeder Witterung benutzt werden.  
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Anbei zwei unterschiedliche Ideen für einen möglichen Unterstand:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Skater-Elemente (Ersatz der veralteten Skater-Elemente des Holflüe-Areals) 

Die bereits existierenden Skater-Elemente auf dem Holflüe-Areal sind veraltet und 

müssen ersetzt werden. Weil Pumptracks auch mit den Skateboards befahren werden 

können, erachten wir es als sinnvoll, die Skater-Elemente in die Projektierung der 

Pumptrack-Anlage zu integrieren. Der Pumptrack ergänzt den Skater-Park, was auch 

für die Skater einen Mehrwert ihrer jetzigen Anlage bedeutet.  

2.3.3 Spielplatz  

Pumptrack-Fahren erfordert Konzentration und Ausdauer. Damit sich insbesondere die 

jüngsten Benutzer und jüngere Geschwister auch mal anderweitig beschäftigen kön-

nen, ist es sinnvoll, die Anlage mit einem Spielplatz zu ergänzen. 

2.3.4 WC 

Aus hygienischen Gründen ist ein WC auf der Anlage notwendig.  

 

 

3 STANDORT HOLFLÜE 

Damit er Pumptrack nachhaltig genutzt wird, muss er 

für die Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker auch 

ohne Auto gut erreichbar sein. Mit dem Skateboard, 

Scooter oder BMX weite Strecken zurückzulegen, ist an-

strengend und hält die Benutzer davon ab, die Anlage 

oft zu besuchen. Nahe gelegene Parkplätze erlauben es 

jedoch auch Personen aus entfernteren Teilen des Dor-

fes, den Pumptrack zu nutzen.  

Der Standort Holflüe bietet ergänzend zu den oben ge-

nannten Anforderungen auch aus baulicher Sicht eine 

ideale Ausgangslage für den Bau eines Pumptracks. Der 

Boden ist schon geebnet und Abwasserleitungen beste-

hen bereits (A262 und A24, mit blauen Kreisen mar-

kiert), falls diese für ein WC notwendig wären. 
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Wir fordern die Holflüe nicht als spezifischen Standort, erachten allerdings diese Areal 

als sehr geeignet. Andere Areale kommen aus verschieden Gründen (z.B. mögliche 

Lärmemissionen, dezentrale Lage) nicht in Frage. Deshalb haben wir von einer auf 

asphaltierte Pumptracks spezialisierte Schweizer Firma den untenstehenden 

Gestaltungsvorschlag skizzieren lassen. Diese Skizze ist lediglich ein grober Entwuf, 

der zur Veranschaulichung dient und kein verbindlicher Bestandteil für die Umsetzung 

ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Berechnete Fläche / Quadratmeter 

 Für den Skaterpark wurden in diesem Grobkonzept ca. 350 m2 berechnet.  

 Der dunkelgrün eigezeichnete Aufenthaltsbereich misst ca. 390 m2 und ist in 

diesem Vorschlag für den Freizeit- und Spielplatz mit Toiletten reserviert. 

 Die restliche Fläche von ca. 1’400 m2 wird in dieser Skizze für den 

Pumptrack benötigt.  

 

3.2 Anmerkungen zu einigen Elementen  

 Die grau eingezeichnete Miniramp kann sich hervorragend als Bindeglied 

zwischen dem Skaterpark und dem Pumptrack eignen. Sie kann mit allem 

Rollmaterial (sogar Laufrädern) befahren werden.  

 Angedacht ist, die rechte ovale Schlaufe des Pumptracks auf Anfänger-Ni-

veau zu bauen.  
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4 SICHERHEIT  

Nach der Internetseite https://www.mobilesport.ch/radsport/pumptrack-sicherheitsas-

pekte/ bergen Pumptracks nur ein geringes Unfallrisiko. Durch eine klare Abgrenzung 

(z.B. durch einen Zaun) von Pumptrack/Skaterpark und dem geplanten Spielplatz 

könnte überdies verhindert werden, dass kleine Kinder zum Spielen auf den Pumptrack 

gelangen. Auf die geltenden Benutzer- und Sicherheitsregeln sollte mit einer Info-Ta-

fel hingewiesen werden (z.B. Helm tragen, Kinder in die Benützung des Pumptracks 

einführen usw.). Aus Sicht der Initianten empfiehlt es sich, das Sicherheitskonzept mit 

Spezialisten des BFU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) zu überprüfen. Das BFU 

bietet dazu auf Anfrage Sicherheitsberatungen vor Ort und hilft damit, das Areal mög-

lichst sicher zu bauen und zu betreiben. 

 

5 SPONSORING SPORTAMT ZÜRICH 

Das Sportamt Zürich unterstützt in den Jahren 2020 bis 2023 den Bau von fest instal-

lierten Pumptracks mit 30 % der Baukosten, wobei der Maximalbeitrag CHF 75'000.— 

beträgt. Die anrechenbaren Baukosten umfassen sämtliche Kosten, welche in direktem 

Zusammenhang mit dem Bau des Pumptrack entstehen (Umgebungsarbeiten werden 

beispielsweise nicht berücksichtigt).  

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass die Gemeinde die Projektierung des Pumptracks 

zeitlich vorantreibt, damit mit der erforderlichen Baubewilligung der Sponsoringbetrag 

von CHF 75'000.— noch im Jahr 2023 sichergestellt werden kann. Folgende Kriterien 

und Unterstützungsbedingungen müssen für das Sponsoring erfüllt sein:  

 

5.1 Kriterien 

 Die Anlage ist für die Bevölkerung frei zugänglich. 

 Die Anlage wird nicht gewinnorientiert betrieben. 

 Die Trägerschaft reicht vor Baubeginn (mit vorhandener Baubewilligung) 

bzw. vor der Bestellung des Pumptracks das Unterstützungsgesuch ein.  

 

5.2 Unterstützungsbedingungen 

Die Trägerschaft muss sicherstellen, dass folgende Unterstützungsbedingungen 

eingehalten werden: 

 Die Finanzierung des Baus/der Anschaffung sowie des Betriebs ist sicherge-

stellt. 

 Auf der Anlage wird auf die Unterstützung durch das Sportamt hingewiesen.  

 In Berichterstattungen wie Medienmitteilungen, Newslettern usw. ist die Un-

terstützung durch das Sportamt Kanton Zürich zu erwähnen. 

Bei Kostenüberschreitung wird eine Beitragserhöhung ausgeschlossen. Eine we-

sentliche Kostenunterschreitung (mehr als 5% gegenüber den anrechenbaren 

Investitionskosten) hat eine entsprechende Kürzung des Beitrags zur Folge.  

 

6 BUDGET / OBJEKTKREDIT 

Die einzelnen Budgetpositionen basieren auf fachmännischen Offerten, Angaben der 

Gemeinde (Hochbau und Liegenschaften) sowie Preisrecherchen.  

 

https://www.mobilesport.ch/radsport/pumptrack-sicherheitsaspekte/
https://www.mobilesport.ch/radsport/pumptrack-sicherheitsaspekte/
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Pumptrack (Design, Planung & Bau)  CHF       272’000  

Bestehender Asphalt entfernen & entsorgen  CHF         15’000  

Spielplatz  CHF         30’000  

Skater-Elemente  CHF         40’000  

Grillstelle  CHF           7’000  

Sitzgelegenheit & Tische  CHF         10’000  

Bäume  CHF         10’000  

Unterstand  CHF         26’000  

WC  CHF         13’000  

Anschluss Frischwasser & Kanalisation  CHF         15’000  

Werkzeugstation  CHF           2’000  

Zwischentotal 1 exkl. MwSt.  CHF        440’000  

MwSt. 7.7%  CHF          33’880  

Zwischentotal 2 inkl. MwSt.  CHF        473’880  

Reserve  CHF          25’000  

Total Projektkredit inkl. MwSt.  CHF       498’880  

./. Sponsoring Sportamt Zürich  CHF          75’000  

Total Netto inkl. MwSt.  CHF       423’880  

 

7 WARTUNG, UNTERHALTSKOSTEN UND LEBENSDAUER 

Bis auf die Pflege der Rasenfläche ist der Pumptrack praktisch unterhaltsfrei (Erfah-

rung aus anderen Gemeinden, welche einen Pumptrack betreiben). Wenn ein Besen 

vorhanden ist, reinigen die Benutzer den Pumptrack selbst (Sand, Steine usw.).  

 

Die Unterhaltskosten der Anlage würden sich auf die regelmässige Abfallentsorgung 

sowie der Reinigung der Toiletten (und evt. des Untertands) von jährlich ca. CHF 

15'000.— beschränken. 

 

Beispiel: Ein 8-jähriger Pumptrack in Chur weist noch keinerlei Schäden auf. Wegen 

der geringen Gewichte ist der Asphalt des Pumptracks keiner wirklichen Belastung 

ausgesetzt und ist deshalb sehr dauerhaft.  

 

8 CHANCE FÜR HOMBRECHTIKON 

Vom Anfänger bis zum Profi, Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer; Pumptracks 

eignen sich für eine breite Zielgruppe. Befahren kann man ihn auch mit normalen 

Mountainbikes und Kinderfahrrädern.  

 

Durch die breite Zielgruppe wird der Pumptrack zur Begegnungszone für die ganze 

Gemeinde. Dank ergänzender Elemente entsteht ein sportlich geprägter Begegnungs-

ort für Hombrechtikerinnen und Hombrechtiker jeden Alters, um die Gemeinschaft im 

Dorf zu fördern und zu pflegen.  
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Behördlicher Referent: Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau und Liegenschaften  
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Die Initiantin Jolanda Ferrat-Fluri, Eichwisweg 42, erläutert die Vorlage im 

Sinne der Ausführungen in der Broschüre. Ergänzend verweist sie auf diesen Sommer, 

wo ein mobiler Pumptrack im neuen Dörfli während 3 Wochen installiert war. Das 

Echo war enorm positiv und sie als Personen des Initiativkomitees sind und waren 

darüber derart begeistert, dass sie diese Initiative eingereicht haben. Sie wollen sich 

auch in Zukunft dafür engagieren. Die Kosten betrachtet sie als Kostendach. Sie wer-

den auf keinen Fall höher ausfallen als der beantragte Objektkredit. Da es keine Alter-

nativen in der Gemeinde gibt, sind sie der Auffassung, dass der Standort Holflüe rich-

tig ist. Da dort viele Interessen aufeinandertreffen, ist ihnen das in der Initiative auf-

geführte Mitwirkungsverfahren sehr wichtig.  

 

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, informiert über die 

Beweggründe der gemeinderätlichen Unterstützung. Die Auswertungen über den mobi-

len Pumptrack haben gezeigt, dass diese Anlage sehr intensiv genutzt worden ist. Dar-

aus hat der Gemeinderat geschlossen, dass dafür ein Bedarf vorhanden ist. Der bean-

tragte Standort entspricht den gemeinderätlichen Überlegungen betreffend einer mul-

tifunktionalen Nutzung und dem Wunsch, in Hombrechtikon einen Begegnungsort für 

Jung und Alt und verschiedene Interessengruppierungen zu erstellen. Die Holflüe ist 

gut erreichbar, nah bei den Schulhäusern, zentral gelegen und doch am Rand des 

Siedlungsgebiets und gross genug. Zudem bestehen dort bereits öffentliche Parkplätze 

und die Thematik betreffend der Einsätze der Feuerwehr ist lösbar. Aufgrund der vor-

liegenden Projektstandes sollte es möglich sein, den vom Sportamt in Aussicht gestell-

ten Betrag von 75'000 erhalten zu können. Weitere Informationen gibt er über die 

mutmasslichen Aktivitäten von Seiten des Gemeinderates bei der möglichen Annahme 

der Initiative. Fazit: Für eine solche Anlage ist ein Bedarf vorhanden, sie passt in die 

gemeinderätliche Strategie, die finanziellen Zusatzaufwendungen werden als vertret-

bar angesehen und es würde ein attraktives Angebot innerhalb der Gemeinde  entste-

hen. Daher unterstützt der Gemeinderat diese Initiative und er bittet die Anwesenden 

um ihre Zustimmung dazu.  

 

Alex Hauenstein, RGPK-Präsident, erläutert den Abschied der RGPK im Sinne der 

Antragstellung in der Broschüre. Grundlage war auch ein Gespräch mit den Initianten 

und Gemeinderat Thomas Wirth. Er macht darauf aufmerksam, dass von Gemeinde-

ratsseite betreffend der Umsetzung noch offene Punkte vorliegen. Auch wird die Frage 

nach einer Trägerschaft für einen reibungslosen Betrieb gestellt. Diese  Punkte sind zu 

lösen. Die RGPK ist aber der festen Überzeugung, dass diese Punkte gelöst werden.  

Daher empfiehlt die RGPK den Anwesenden, die gemeinderätliche Antragstellung gut-

zuheissen. 

 

Dominik Brem, Blattenstrasse 15, unterstützt diese Initiative aus drei Gründen: 1. 

Als Familienvater: Durch den Pumptrack würde das bisherige Angebot für Familien 

perfekt ergänzt. Bis dato fehlte es an einer niederschwelligen Freizeitanlage für Kinder 

und Junggebliebene jeden Alters. 2. Als Mitinitiant und als Bürger von  Hombrechtikon: 

Als Familie besuchten sie verschiedene Pumptrackanlagen. Fasziniert habe sie, dass 

diese Pumptracks immer von einem breiten Publikum genutzt wurden. Verschiedene 

Niveaus konnten gleichzeitig trainieren wie auch verschiedene Fahrzeugarten genutzt 
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werden. Dabei haben sie nicht einen Unfall beobachtet. Auch wichtig ist, dass die An-

lage keine Angriffsfläche für Vandalismus bietet. Er stellt in Aussicht, dass «wir» noch 

lange Freude an dieser Anlage haben werden. 3. Als Präsident der GLP-Ortspartei: Die 

GLP Hombrechtikon setzt sich für ein attraktives Hombrechtikon mit erhöhter Lebens-

qualität ein. Das einheimische Gewerbe soll gestärkt und Begegnungen sollen geför-

dert werden. Auch die finanzielle Situation von Hombrechtikon ist der GLP wichtig. 

Dieses Projekt könne sich Hombrechtikon fürs Gemeindeleben leisten. Die Folgekosten 

sind tief bis sehr tief. Es handelt sich um eine nachhaltige Investition. Er bittet die 

Anwesenden, die Initiative zu unterstützen. 

 

Stefan Sulzer, Schirmensee 1, erklärt, dass jetzt auch kritische Worte angebracht 

sind. Der Gemeinderat hätte die vorliegende Initiative, die als ausgearbeiteter Entwurf 

vorliegt, nicht als gültig erklären dürfen. Auch die RGPK habe offensichtlich nicht so 

genau hingeschaut. Ansonsten hätte sie in ihrem Abschied auf verschieden Punkte 

hinweisen und zum Schluss kommen müssen, dass die Initiative nicht bewilligungsfä-

hig ist. Er begründet seine Worte unter anderem mit einem Auszug des Leitfadens zur 

Prüfung der Gültigkeit von Einzelinitiativen in Versammlungsgemeinden und zitiert: 

«Eine Initiative in der Form des ausgearbeiteten Entwurfs ist ein in allen Teilen konk-

ret formulierter Beschlussentwurf in seiner endgültigen, vollziehbaren Form. Das An-

liegen ist inhaltlich derart umschrieben und abschliessend redigiert, dass der Gemein-

devorstand zur materiellen Gestaltung nichts mehr beitragen kann.». Er spricht von 

Mangel. Sogar das Initiativkomitee sage selber, dass es sich bei der Vorlage um eine 

grobe Skizze handelt. Man findet in der Broschüre einen Gestaltungsvorschlag zur Ver-

anschaulichung, der aber kein verbindlicher Bestandteil für die Umsetzung ist. Er 

macht Beispiele mit Bäumen, die Schatten spenden sollen. Auf der Skizze fehlt es aber 

an solchen Bäumen. Dito betreffend einem Unterstand. Die Initiative liesse auch den 

Standort offen. Auch die Kostenaufstellung sei «sakrosankt». Man hat zwar gesagt, 

dass der Kredit ein Maximalbetrag ist. Das stimmt aber nicht. Im Initiativtext kann 

dies nicht nachgelesen werden. Auch bei diesem Geschäft wird es so sein, dass - 

wenn die Kosten nicht genügen - der Gemeinderat die Kompetenz hat, den Kredit im 

Rahmen seiner eigenen Finanzkompetenzen von CHF 150'000 zusätzlich zu erhöhen. 

Erst über CHF 650'000 müsste er dann der Gemeindeversammlung einen Zusatzkredit 

beantragen. Im Weiteren ergäbe die vorliegende Kostenaufstellung keinen Hinweis auf 

die Genauigkeit. Dies entspräche nicht der Qualität eines normalen Gemeindever-

sammlungs-Geschäftes. Bei der Initiative handelt es sich offensichtlich um das erste 

Geschäft, das er jemals erlebt hat, wo man davon ausgeht, dass es so wie beantragt 

einfach stimmt. Auch die Herkunft der Zahlen hätte man aus den Unterlagen nicht er-

kennen können. Die Initiantin habe zwar heute Abend darüber informiert. Nun hat die 

Initiantin aber bei ihrem Speech diesbezüglich weitere Infos gegeben. Diese betreffen 

aber nicht alle in Frage stehenden Positionen. Weitere Ungereimtheiten sieht er be-

treffend der WC-Frage. Leider müsse man feststellen, dass die Initiative Elemente auf-

weist, die unzulässig sind: Es ginge nicht, dass dort steht, dass die Baubewilligung im 

2023 erteilt wird. Dies läge nicht in der Kompetenz der Gemeindeversammlung. Schon 

dieser Fauxpas allein betrachtet er als Grund, die Initiative als unzulässig zu erklären. 

Auch fehlen in der Antragstellung die Zinskosten und die Kosten für die Anschlussge-

bühren. Der wichtigste Punkt, wieso die Initiative in der Form des ausgearbeiteten 
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Entwurfs unzulässig ist, ist die Unsicherheit betreffend dem Standort. Er gibt Informa-

tionen über die Initiative in Form der «allgemeinen Anregung». Seiner Ansicht nach 

wisse man nicht, worüber man hier abstimme. Es gäbe allenfalls auch ein Problem mit 

dem Standort Holflüe. Dort ist nämlich Gewerbezone. Eine Freizeitanlage ist kein Ge-

werbebetrieb! Auch nicht klar ist, was die Initianten mit «Mitwirkungsverfahren» mei-

nen. Offenbar gibt es noch keinen entsprechenden Verein. Zusammenfassend stellt er 

fest, dass man über die Initiative einzig in der Form der «allgemeinen Anregung» ab-

stimmen kann. 

 

Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften, erklärt, dass der Ge-

meinderat die Initiative begutachtet hat und zum Schluss gekommen ist, dass sie in 

der Form des ausgearbeiteten Entwurfs gültig ist. Die Anwesenden stimmen heute 

also darüber ab, ob sie sie annehmen wollen oder nicht. Er zeigt auf, dass es einige 

wenige Leute gibt, die sehr versiert im Umgang mit rechtlichen Grundlagen sind. So 

zum Beispiel Stefan Sulzer als leitender Mitarbeiter einer anderen Gemeinde bzw. Ge-

meindeverwaltung. Dies ist aber bei den meisten Leuten nicht der Fall. Daher muss 

ein wichtiger Grundsatz der direkten Demokratie erwähnt werden, nämlich der Grund-

satz «in dubio pro populo» oder anders ausgedrückt: «wenn man nicht sicher ist, so 

ist der Bürgerwille massgebend». Und dieser Grundsatz ist wichtig für die Partizipation 

der Bevölkerung an Projekten. Nicht dass nur rechtlich bewanderte Personen sich ein-

bringen können. Der Rat hat diese Initiative explizit unter diesem Grundsatz beurteilt 

und eben für gültig erklärt. Würde man übrigens die Form der allgemeinen Anregung 

wollen, so führt dies zu grossen terminlichen Verzögerungen. Den Staatsbeitrag wür-

den wir damit sicher verlieren. Richtig sei, dass die Gemeindeversammlung keine Bau-

bewilligung erteilt. Der Rat hat diesen Passus auch unter «pro dubio pro populo» ver-

standen: Die Initianten wollen, dass der Rat diese Angelegenheit prioritär behandelt. 

Da in der Holflüe bereits heute ein Skaterpark besteht, betrachtet er die Zone nicht 

als Problem. Ausserdem ist die Gemeinde Hombrechtikon dort Grundeigentümerin. Er 

beantragt die Zustimmung zu dieser Initiative.  

 

Alex Hauenstein, RGPK-Präsident: Mit Ausnahme der Zonenthematik habe die 

RGPK alle die von Stefan Sulzer aufgeworfenen Punkte auch behandelt. Die RGPK hat 

diese Vorlage sehr intensiv diskutiert und ist – wie bereits erwähnt – zum Schluss ge-

kommen, dass diese Vorlage zu unterstützen ist.  

 

Johannes Wirz, Seeweid 4, stellt den Antrag auf Abbruch der Diskussion. 

 

Marion Tobler-Rohr, Kreuzstrasse 8 (Sie hatte zum Zeitpunkt der Wortmeldung 

von Johannes Wirz ebenfalls das Wort verlangt), erklärt, dass die FDP Hombrechtikon 

praktisch einstimmig für diese Vorlage stimmte. Sie hatten aber Diskussionen. Die 

Frage des Standortes ist für sie aber immer noch nicht klar, da im Initiativtext steht, 

dass der Standort Holflüe sein könnte. Sie möchte nun vom Gemeinderat wissen, ob 

bei Zustimmung der Standort zwingend Holflüe ist oder nicht.  

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, dass der Standort der Initiative 

zwingend Holflüe ist.  
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Abstimmungen 

 

Abstimmung auf Abbruch der Diskussion 

Der Antrag von Johannes Wirz auf Abbruch der Diskussion wird mit grossem Mehr ge-

nehmigt. 

 

Abstimmung zur Gesamtvorlage der Initiative Jolanda Ferrat-Fluri 

Die Vorlage wird mit 198 gegen 43 Stimmen genehmigt.  
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Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

Die Gemeinde Hombrechtikon soll einen öffentlich zugänglichen, asphaltierten 

Pumptrack mit angegliedertem Freizeit- und Spielplatz bauen. 

 

1.1. Kernelement asphaltierter Pumptrack: 

Bau eines asphaltierten Pumptracks mittleren Niveaus mit ca. 180 Laufmeter 

(reine Fahrbahn).  

Die Baubewilligung wird 2023 erteilt und das Sponsoring des Sportsamts Zürich 

von CHF 75'000.— im gleichen Jahr sichergestellt. 

 

1.2. Weitere erforderliche Elemente: 

- Freizeitplatz mit schattiger Sitzgelegenheit (z.B. durch Bäume, Unterstand 

  etc.), Tischen und Grillstelle 

- Skater-Elemente (Ersatz der veralteten Skater-Elementen des Holflüe-Areals) 

- Spielplatz 

- WC 

 

1.3. Mitgestaltungsverfahren der direkt Betroffenen 

Die Gemeinde soll die Konzeptionierung im Rahmen eines Mitgestaltungsver-

fahrens durchführen, indem die Initiantin, das Initiativkomitee sowie von Punkt 

1.1 und 1.2 direkt betroffene Vereine in die Planung invo lviert werden. 

 

1.4. Objektkredit 

Der Objektkredit des Gesamtprojekts beträgt CHF 498'880.— (inkl. MwSt.). Der 

Kredit erhöht oder vermindert sich allenfalls um die Mehr- oder Minderkosten, 

die in der Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlages (Preisbasis: 

Juli 2022) und der Bauvollendung durch einen veränderten Baukostenindex 

entstehen. 

 

Protokollauszug an: 

- Jolanda Ferrat-Fluri, Eichwisweg 42, Hombrechtikon 

- RGPK-Mitglieder (Pixas) 

- Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften (Pixas)  

- Benno Stutz, Leitung Liegenschaften (Pixas) 

- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas) 

- 16.04.1 
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5 16.04.1 Initiativen, Anfragen 

Anfrage von Manuela Tremonte, Beislerstrasse 12, Hombrech-

tikon gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 

Mit E-Mail vom 11. September 2022 hat Manuela Tremonte, Beislerstrasse 12, Hom-

brechtikon, eine Anfrage an die Gemeindeversammlung nach § 17 Gemeindegesetz mit 

folgendem Wortlaut eingereicht: 

 

«Auslagerung von Reinigungsarbeiten in gemeindeeigenen Liegenschaften 

 

Seit mehreren Jahren lagert die Einheitsgemeinde Hombrechtikon immer wieder Reini-

gungsarbeiten in gemeindeeigenen Liegenschaften aus und baut nach Gemeindeansät-

zen bezahltes Reinigungspersonal ab. Diese Stellen werden durch von privaten Unter-

nehmungen angestelltes und schlecht bezahltes Reinigungspersonal ersetzt.  

 

Ich bitte den Gemeinderat, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie viel hat die Gemeinde Hombrechtikon im Jahr 2021 für externe Reinigungs-

dienste ausgegeben? 

2. Welche Summe hat die Gemeinde dadurch eingespart? 

3. Wie hoch ist der Netto-Stundenlohn einer von der Gemeinde angestellten Reini-

gungskraft? Und wie setzt sich dieser zusammen? 

4. Wie hoch ist der Netto-Stundenlohn einer durch ein privates Reinigungsunterneh-

men angestellten Reinigungskraft? 

5. Wie hoch ist der durchschnittliche Stundenlohn, welcher das Reinigungsunterneh-

men der Gemeinde verrechnet? 

6. Wie viele von den durch private Reinigungsunternehmen angestellte Reinigungs-

kräfte sind fest (im Monatslohn) angestellt (in Prozenten)? Wie viele dieser Reini-

gungskräfte haben einen Verdienst von mehr als 21’510 Fr. und erzielen so den 

PK-Mindestlohn? 

7. Ist sich der Gemeinderat bewusst, dass er mit dieser Auslagerung Arbeitsstellen 

mit schlechten, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen fördert resp. schafft? Ist sich 

der Gemeinderat bewusst, dass diesen Angestellten meistens ein Verdienst über 

21’510 Fr. verwehrt wird, um Arbeitgeberpensionskassenbeitrage zu sparen?  

8. Ist sich der GR bewusst, dass er mit dieser Auslagerung mehreren Frauen die 

Möglichkeit verbaut, sich eigenes Pensionskassenguthaben aufzubauen und die 

Wahrscheinlichkeit gross ist, dass diese Frauen im Pensionierungsalter oder auch 

schon früher der Gemeindekasse zur Last fallen müssen? 

9. Wie gedenkt der Gemeinderat zukünftig die Anstellungsbedingungen von Reini-

gungskräften fair zu gestalten.» 
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Der Gemeinderat hat die Fragen von Manuela Tremonte mit  Schreiben vom 26. Sep-

tember 2022 wie folgt beantwortet: 

 

 

Ihre Anfrage gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 

Sehr geehrte Frau Tremonte, liebe Manuela 

 

Ihre Anfrage, die wir mit E-Mail vom 11. September 2022 erhalten haben, beantwor-

ten wir zu Handen der Gemeindeversammlung vom 28. September 2022 wie folgt bzw. 

lassen wir durch den Gemeindeschreiber vorlesen (siehe auch Kommentar zum Zür-

cher Gemeindegesetz Seite 116, Nummer 18): 

 

Auszug Ihres Schreibens vom 11. September 2022 (Zitat): 

 

„Auslagerung von Reinigungsarbeiten in gemeindeeigenen Liegenschaften  

 

Seit mehreren Jahren lagert die Einheitsgemeinde Hombrechtikon immer wieder Reini-

gungsarbeiten in gemeindeeigenen Liegenschaften aus und baut nach Gemeindeansät-

zen bezahltes Reinigungspersonal ab. Diese Stellen werden durch von privaten Unter-

nehmungen angestelltes und schlecht bezahltes Reinigungspersonal ersetzt.“  

 

Der Gemeinderat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten.  

 

1. Wie viel hat die Gemeinde Hombrechtikon im Jahr 2021 für externe Reinigungs-

dienste ausgegeben? 

Antwort des Gemeinderates: 

Insgesamt wurden für externe Reinigungsdienste rund CHF 71'000 ausgegeben. D ies 

entspricht rund 5.2 Prozent aller Kosten der Reinigungsdienste in der Gemeinde Hom-

brechtikon. 

 

2. Welche Summe hat die Gemeinde dadurch eingespart? 

 

Antwort des Gemeinderates: 

Keine. Die durchschnittlichen Kosten pro Stunde für eine festangestellte Reinigungs-

kraft inklusive Sozialleistungen betrugen CHF 43.70. Demgegenüber stehen die Kosten 

der externen Reinigungsdienste von rund CHF 48.50 pro Person.  

 

Fazit: Es sind keine finanziellen Überlegungen, externe Reinigungsdienste zu engagie-

ren, sondern situationsbedingte wie zum Beispiel die Überbrückung von Ausfällen bei 

Unfällen oder Krankheit oder personalplanerische (Beispiel Kindergarten und Minimax 

wie auch das Gemeindehaus).  
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3. Wie hoch ist der Netto-Stundenlohn einer von der Gemeinde angestellten Reini-

gungskraft? Und wie setzt sich dieser zusammen? 

 

Antwort des Gemeinderates: Es gibt keinen sogenannten «Netto-Stundenlohn». Aber: 

Die Mitarbeitenden im Reinigungsdienst erhalten je nach Funktion, Verantwortung, Al-

ter etc. unterschiedliche Entschädigungen. Der Bruttoaufwand aller Mitarbeitenden im 

Reinigungsdienst betrug im 2021 rund CHF 1.13 Mio. Die Gesamtzahl der Pensen be-

lief sich auf 14.78 Vollzeitstellen, was für einen Mitarbeitenden ein durchschnittliches 

Jahressalär von rund CHF 76’400 ergibt. Rechnet man dies auf die Stunde um (rund 

2’100 Jahresstunden), so beträgt der durchschnittliche Brutto-Stundenlohn CHF 36.40. 

Darin nicht enthalten sind die von der Gemeinde zu tragenden Sozialleistungen von 

rund 20%, rund CHF 7.30. 

 

4. Wie hoch ist der Netto-Stundenlohn einer durch ein privates Reinigungsunterneh-

men angestellten Reinigungskraft? 

5. Wie hoch ist der durchschnittliche Stundenlohn, welcher das Reinigungsunterneh-

men der Gemeinde verrechnet? 

 

Antwort des Gemeinderates zu den Fragen 4 und 5: 

Dem Gemeinderat sind die Entschädigungen nicht bekannt, die die von ihm beauftrag-

ten Reinigungsfirmen ihren Mitarbeitenden entrichten. Gemäss Kenntnis des Gemein-

derates gibt es für die Reinigungsbranche einen Gesamtarbeitsvertrag und einen 

Grundbeschluss des Bundesrates vom 01.07.2004, den diese Firmen einzuhalten ha-

ben. Die Gemeinde Hombrechtikon bezahlt für die externen Reinigungsarbeiten CHF 

48.45 (inkl. MWSt) pro Stunde und Person. Für Gartenarbeiten beträgt der Ansatz CHF 

53.85 (inkl. MWSt). 

 

6. Wie viele von den durch private Reinigungsunternehmen angestellte Reinigungs-

kräfte sind fest (im Monatslohn) angestellt (in Prozenten)? Wie viele dieser Reini-

gungskräfte haben einen Verdienst von mehr als 21’510 Fr. und erzielen so den 

PK-Mindestlohn? 

 

Antwort des Gemeinderates: 

Die Antwort dieser Frage entzieht sich dem gemeinderätlichen Wissensstand.  

 

7. Ist sich der Gemeinderat bewusst, dass er mit dieser Auslagerung Arbeitsstellen 

mit schlechten, ausbeuterischen Arbeitsbedingungen fördert resp. schafft? Ist sich 

der Gemeinderat bewusst, dass diesen Angestellten meistens ein Verdienst über 

21’510 Fr. verwehrt wird, um Arbeitgeberpensionskassenbeitrage zu sparen?  

 

Antwort des Gemeinderates:  

Natürlich ist sich der Gemeinderat dieser Problematik bewusst. Daher s ind rund 95 

Prozent aller Mitarbeitenden für Reinigungsarbeiten von der Gemeinde Hombrechtikon 

angestellt und unterstehen den personalrechtlichen Bestimmungen des öffentlichen 

Rechts. Und diese haben gegenüber dem privaten Arbeitsrecht Vorteile.  
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8. Ist sich der GR bewusst, dass er mit dieser Auslagerung mehreren Frauen die 

Möglichkeit verbaut, sich eigenes Pensionskassenguthaben aufzubauen und die 

Wahrscheinlichkeit gross ist, dass diese Frauen im Pensionierungsalter oder auch 

schon früher der Gemeindekasse zur Last fallen müssen? 

 

Antwort des Gemeinderates: 

Die Gründe für die Auslagerung sind wie bereits erwähnt situationsbedingte und per-

sonalplanerische und betragen nur rund 5.2 Prozent der gesamten Aufwendungen für 

Reinigungsdienste. 

 

9. Wie gedenkt der Gemeinderat zukünftig die Anstellungsbedingungen von Reini-

gungskräften fair zu gestalten. 

 

Antwort des Gemeinderates: 

Aufgrund der vorstehend dargelegten Situation sieht der Gemeinderat keinen Hand-

lungsbedarf. 

 

 

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, verliest sowohl die Anfrage wie auch die An-

wort des Gemeinderates. 

 

Manuela Tremonte, Beislerstrasse 12, dankt dem Gemeinderat für die schnelle 

und informative Antwort. Der Zahlenwert für externe Reinigungsdienste von 5.2 Pro-

zent überraschte sie sehr. Gefühlsmässig hätte sie ihn höher eingeschätzt und zwar 

aufgrund ihrer Beobachtungen als Sozialbehördemitglied in der Gemeindeverwaltung 

und aufgrund Meldungen anderer verlässlicher Quellen über unterschiedliche Schullie-

genschaften. Den Grund «personalplanerische Überlegungen» versteht sie nicht. Man 

solle doch ehrlicherweise sagen, dass es für die Gemeinde bequemer und einfacher sei 

externe Firmen zu beauftragen. «Spannend» ist, dass die Gemeinde für Externe mehr 

bezahlt als für eigene Mitarbeitende. Und schade, dass die Fragen 4 und 5 betreffend 

Netto-Stundenlöhne vom Gemeinderat nicht beantwortet werden konnten. Sie jedoch 

könne das und gibt Detailinformationen. Fazit: Das externe Reinigungsunternehmen 

gewinnt rund CHF 20 pro Stunde, die eine Mitarbeiterin leistet. Das  entspricht einer 

beachtlichen 40%igen Gewinnmarche. Der Rat sieht dort keinen Handlungsbedarf. Sie 

als Co-Präsidentin der SP Hombrechtikon und die SP Hombrechtikon sehen das anders 

und verlangen, dass der Gemeinderat per sofort entsprechende Massnahmen ergreift 

inklusive nächstmögliche Kündigung der bestehenden Verträge mit externen Reini-

gungsunternehmungen. Eine Gemeinde hat Vorbildcharakter und die Ausbeutung von 

Reinigungskräften und Frauen soll weder aktiv noch passiv unterstützt werden. Stich-

wort: moderne Sklaverei. Auch kommt es nicht selten vor, dass Leute, die hart arbei-

ten aber zu wenig verdienen, Sozialhilfe beanspruchen müssen. So subventionieren 

wir mit unseren Steuergeldern die Gewinne von Privaten und Firmen. Weiter erwartet 

sie bei Notfällen oder Unfällen, dass die Gemeinde auf arbeitswillige Personen in der 

Gemeinde zugreift (eventuell auch in Absprache mit der Sozialabteilung). Sie wird 

diesbezüglich nachfragen und dankt heute schon für die Unterstützung ihres Anlie-

gens. 
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Abstimmung 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, stimmt ab, ob die Versammlung eine Dis-

kussion darüber wünscht. Die Anwesenden sind mit grossem Mehr dagegen.  
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6 16.04.1 Initiativen, Anfragen 

Anfrage von Stephan Gafner, Blumenbergweg 1, Hombrech-

tikon gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 

Mit Schreiben vom 26. Oktober 2022 hat Stephan Gafner, Blumenbergweg 1, Hom-

brechtikon, eine Anfrage an die Gemeindeversammlung nach § 17 Gemeindegesetz mit 

folgendem Wortlaut eingereicht: 

 

«Gemeindehaus – Sanierung bestehendes Gebäude und Neubau 

 

Am Abstimmungssonntag vom 13. Februar 2022 hiessen die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger von Hombrechtikon den Kredit von CHF 9.5 Mio. ganz knapp gut. Zwi-

schenzeitlich tagte der zuständige Gemeinderat zusammen mit der Kommission und 

der Begleitgruppe lediglich am Montag, 09. Mai 2022, einmal. Diesem Sitzungsproto-

koll Nr. 1 ist unter Traktandum 5 «Weiteres Vorgehen» zu entnehmen, dass die aufge-

nommenen Vorschläge zeitlich eingeordnet und in der Kommission diskutiert werden. 

Im Weiteren wurde zugesichert, dass die Begleitgruppe zeitnah darüber informiert 

wird. 

 

Herr Severino Ponato, SVP-Delegierter in dieser Begleitgruppe, informierte uns auf un-

sere Anfrage hin, dass auch er bis dato keine weiteren Informationen mehr erhalten 

habe. Aufgrund dieser Ausgangslage stellen wir die nachfolgende Anfrage und bitten 

um Beantwortung an der kommenden Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 

2022. 

 

 Wieweit ist zwischenzeitlich die Planung fortgeschritten und welches sind die 

nächsten Schritte? 

 Wann erfolgt die Ausschreibung? 

 Kann der am 13. Februar 2022 genehmigte Kredit über CHF 9.5 Mio., trotz der 

massiven Teuerung, eingehalten werden? Dürfen wir alle davon ausgehen, dass 

diese sich bereits seinerzeit abzeichnende Teuerung bei der Kreditfestlegung der 

CHP 9.5 Mio. vorausschauend berücksichtigt wurde?» 

 
 

Der Gemeinderat hat die Fragen von Stephan Gafner mit  Schreiben vom 6. Dezember 

2022 wie folgt beantwortet: 

 

Ihre Anfrage gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 

Sehr geehrter Herr Gafner, lieber Stephan 

 

Ihre Anfrage, die wir mit Schreiben vom 26. Oktober 2022 erhalten haben, beantwor-

ten wir zu Handen der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2022 wie folgt bzw. 

lassen wir durch den Gemeindeschreiber vorlesen (siehe auch Kommentar zum Zür-

cher Gemeindegesetz Seite 116, Nummer 18): 
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Auszug Ihres Schreibens vom 26. Oktober 2022 (Zitat): 

«Gemeindehaus – Sanierung bestehendes Gebäude und Neubau 

Am Abstimmungssonntag vom 13. Februar 2022 hiessen die Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger von Hombrechtikon den Kredit von CHF 9.5 Mio. ganz knapp gut. Zwi-

schenzeitlich tagte der zuständige Gemeinderat zusammen mit der Kommission und 

der Begleitgruppe lediglich am Montag, 09. Mai 2022, einmal. Diesem Sitzungsproto-

koll Nr. 1 ist unter Traktandum 5 «Weiteres Vorgehen» zu entnehmen, dass die aufge-

nommenen Vorschläge zeitlich eingeordnet und in der Kommission diskutiert werden. 

Im Weiteren wurde zugesichert, dass die Begleitgruppe zeitnah darüber informiert 

wird. 

 

Herr Severino Ponato, SVP-Delegierter in dieser Begleitgruppe, informierte uns auf un-

sere Anfrage hin, dass auch er bis dato keine weiteren Informationen mehr erhalten 

habe. Aufgrund dieser Ausgangslage stellen wir die nachfolgende Anfrage und bitten 

um Beantwortung an der kommenden Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 

2022. 

 

 Wieweit ist zwischenzeitlich die Planung fortgeschritten und welches sind die 

nächsten Schritte? 

Antwort des Gemeinderates: 

Als Folge der Gutheissung des Kredites versuchte das Projektteam, eine vertragliche 

Basis für die Erarbeitung der weiteren Phasen mit dem Architektenteam des Vorpro-

jektes zu finden. Dies gelang nicht. 

 

Bei den Vertragsverhandlungen mit den Architekten über die weiteren Schritte des 

Projektes zeigte es sich, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit schwierig ist. Eine 

Einigung war nur mit der Akzeptanz wesentlich höherer Kosten und der Übernahme 

grösserer Risiken durch die Gemeinde möglich. Aus diesem Grund hat das Projektteam 

entschieden, die Zusammenarbeit mit den Architekten des Vorprojekts zu beenden 

und die Architektur- und Bauleistungen neu auszuschreiben. 

 

In zeitaufwändigen Verhandlungen erzielte das Projektteam in der Kalenderwoche 47 

(21.-25.11.) eine einvernehmliche Vereinbarung mit den Architekten des Vorprojekts 

über die Beendigung der Zusammenarbeit. Während dieser Zeit konnte und durfte 

nicht informiert werden, um die Verhandlungen nicht zu gefährden.  

 

Die erzielte Vereinbarung regelt die Nutzung, die Änderung und die Bearbeitung des 

Vorprojekts, so dass dieses als Basis für die Submission der weiteren Phasen verwen-

det werden kann. Der Architekt erhält dafür eine pauschale Entschädigung. Nach den 

gelungenen Verhandlungen erfolgt nun die Submission für ein neues Architektenteam 

im zweistufigen Präqualifikationsverfahren. 
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 Wann erfolgt die Ausschreibung? 

Antwort des Gemeinderates: 

Die Ausschreibung der Architektur- und Bauleistungen erfolgt Anfang Dezember 2022 

im Simap. 

 

 Kann der am 13. Februar 2022 genehmigte Kredit über CHF 9.5 Mio., trotz der 

massiven Teuerung, eingehalten werden? Dürfen wir alle davon ausgehen, dass 

diese sich bereits seinerzeit abzeichnende Teuerung bei der Kreditfestlegung der 

CHF 9.5 Mio. vorausschauend berücksichtigt wurde?» 

Antwort des Gemeinderates: 

Der Neubau und die Sanierung des Gemeindehauses werden sich verzögern; aber es 

wird im Rahmen des bewilligten Projektes und Kredites weitergehen. Die Teuerung 

wurde bei der Kreditfestsetzung berücksichtigt.  

 
 

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, verliest sowohl die Anfrage wie auch die An-

wort des Gemeinderates. 

 

Stephan Gafner, Blumenbergweg 1, dankt dem Gemeinderat für die Beantwortung 

der Fragen. Er lässt die gemeinderätlichen Antworten noch einmal Revue passieren. 

Bedauerlich ist, so Stephan Gafner, dass es dem Rat nicht gelungen ist, eine Einigung 

zu finden. Er stellt die Frage in den Raum, ob mit einem neuen Architektenteam die 

Kosten und die Risiken besser gelöst werden können. Weder dem Zeitungsartikel noch 

der Antwort an ihn konnte man entnehmen, wie hoch die pauschale Entschädigung 

ausgefallen ist. Er geht davon aus, dass man diese Information spätestens im Juni 

2023 bei der Abnahme der Jahresrechnung 2022 erhält. Er dankt dem Gemeinderat für 

die klare Ansage, dass die Projektkosten innerhalb des bewilligten Rahmens bleiben 

werden. 

 

 

Abstimmung 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, stimmt ab, ob die Versammlung eine Dis-

kussion darüber wünscht. Die Anwesenden sind mit grossem Mehr dagegen.  
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7 16.04.1 Initiativen, Anfragen 

Anfrage von Manuel Bayer, Aegerten 2, Hombrechtikon gemäss 

§ 17 Gemeindegesetz 

 

Mit E-Mail vom 7. Dezember 2022 reichte Manuel Bayer, Aegerten 2, Hombrechtikon, 

eine Anfrage an die Gemeindeversammlung nach § 17 Gemeindegesetz mit folgendem 

Wortlaut ein: 

  

«Sie schlagen den Bürgerinnen und Bürgern von Hombrechtikon eine Steuersenkung 

um 3 Prozentpunkte vor, was gemäss Ihrer Medienmitteilung zu Mindereinnahmen von 

CHF 935'100.- pro Jahr führt. Dazu folgende Anfrage: 

 

a) In den Legislaturzielen 2018 – 2022 sprach der Gemeinderat davon, dass in Hom-

brechtikon aufgrund der angespannten Finanzlage auf «Wunschbedarf» zu verzich-

ten sei. Gibt es Themenbereiche oder Projekte, in denen der Gemeinderat seinen 

neu gewonnenen Handlungsspielraum aufgrund der verbesserten Finanzlage aus-

nutzen wird?  

 

b) Ist der Gemeinderat der Ansicht, dass die zukünftige Attraktivität von Hombrech-

tikon gegenüber unseren Nachbargemeinden, insbesondere für natürliche Perso-

nen, hauptsächlich von der Steuerbelastung abhängt? 

 

c) Wie hoch ist die jährliche Entlastung einer einzelnen Bürgerin oder eines einzelnen 

Bürgers durch die vorgeschlagene Steuersenkung, wenn diese ein für Hombrech-

tikon durchschnittliches Einkommen und Vermögen aufweisen?  

 

Der Gemeinderat hat die Fragen von Manuel Bayer mit Schreiben vom 9. Dezember 

2022 wie folgt beantwortet: 

 

Ihre Anfrage gemäss § 17 Gemeindegesetz 

 

Sehr geehrter Herr Bayer, lieber Manuel  

 

Ihre Anfrage, die wir per E-Mail vom 7. Dezember 2022 erhalten haben, beantworten 

wir zu Handen der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2022 wie folgt bzw. las-

sen wir durch den Gemeindeschreiber vorlesen (siehe auch Kommentar zum Zürcher 

Gemeindegesetz Seite 116, Nummer 18): 
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Auszug Ihres Schreibens vom 7. Dezember 2022 (Zitat): 

«Sie schlagen den Bürgerinnen und Bürgern von Hombrechtikon eine Steuersenkung 

um 3 Prozentpunkte vor, was gemäss Ihrer Medienmitteilung zu Mindereinnahmen von 

CHF 935'100.- pro Jahr führt. Dazu folgende Anfrage: 

 

a) In den Legislaturzielen 2018 – 2022 sprach der Gemeinderat davon, dass in Hom-

brechtikon aufgrund der angespannten Finanzlage auf «Wunschbedarf» zu verzich-

ten sei. Gibt es Themenbereiche oder Projekte, in denen der Gemeinderat seinen 

neu gewonnenen Handlungsspielraum aufgrund der verbesserten Finanzlage aus-

nutzen wird?  

Antwort des Gemeinderates: Im aktuellen Leitbild der Gemeinde Hombrechtikon steht, 

dass eine Reduktion der Belastung durch Steuern und Gebühren angestrebt wird. In 

diesem Jahr ist der Gemeinderat erstmals der Auffassung, dass eine Steuerfussreduk-

tion möglich ist und sie der Bevölkerung und den Hombrechtiker Betrieben zukommen 

soll. Nichtdestotrotz will der Gemeinderat beim Tagesgeschäft weiterhin seine finanz-

politische Zielsetzung, nur Notwendiges anzuschaffen, bleiben. Die gegenüber den 

Hombrechtiker Stimmberechtigten gemachte Aussage «nicht übermütig zu werden», 

gilt selbstverständlich weiterhin auch für die Gemeinderatsmitglieder.  

 

b) Ist der Gemeinderat der Ansicht, dass die zukünftige Attraktivität von Hombrech-

tikon gegenüber unseren Nachbargemeinden, insbesondere für natürliche Perso-

nen, hauptsächlich von der Steuerbelastung abhängt? 

Antwort des Gemeinderates: In vielen Grundsatzdiskussionen über die Attraktivität ei-

ner Gemeinde mussten die Ratsmitglieder immer wieder hören, dass die Höhe des 

Steuerfusses nicht der wichtigste Faktor für oder gegen eine Wohnsitznahme in einer 

Gemeinde ist. Trotzdem stellte der Gemeinderat fest, dass die Höhe des Steuerfusses 

halt doch ein nicht weg zu diskutierender Punkt bei der Entscheidungsfindung ist. Da-

her hat der Rat konsequenterweise diesen Antrag zur Reduktion des Steuerfusses be-

schlossen. 

 

c) Wie hoch ist die jährliche Entlastung einer einzelnen Bürgerin oder eines einzelnen 

Bürgers durch die vorgeschlagene Steuersenkung, wenn diese ein für Hombrech-

tikon durchschnittliches Einkommen und Vermögen aufweisen?  

Antwort des Gemeinderates: Manuel Bayer hat auf Anfrage, was er sich unter einem 

«durchschnittlichen Einkommen und Vermögen» vorstellt erklärt, dass die Zahlen des 

Statistischen Amtes des Kantons Zürich per 1.1.2022 zu nehmen sind. Demnach be-

trägt das durchschnittliche Einkommen einer natürlichen Person in Hombrechtikon im 

Jahr 2021 64'590 Franken und das durchschnittliche Vermögen 468'000 Franken. Eine 

3prozentige Steuerfussreduktion von 119% auf 116% ergäbe im Jahr 2022 für eine al-

leinstehende ledige Person gesamthaft eine Entlastung von 103.80 Franken. 
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Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, verliest sowohl die Anfrage wie auch die An-

wort des Gemeinderates. 

 

Manuel Bayer, Aegerten 2, dankt dem Gemeinderat für die Antworten. Er bezwei-

felt, dass der Steuerfuss auf lange Zeit ein Faktor sein wird, der für die Gemeinde 

Hombrechtikon sprechen wird. Während Bubikon unter Einbezug der Bevölkerung ein 

räumliches Entwicklungsleitbild bis ins Jahr 2040 ausarbeitet, sind in Hombrechtikon 

fürs nächste Jahr erst Abklärungen in diese Richtung vorgesehen. Oetwil am See hat 

im Budget 23 CHF 270'000 für Kultur, unter anderem fürs Ortsmuseum, vorgesehen. 

In Hombrechtikon findet man darunter die Erneuerung von 1.-August-Fahnen. Grünin-

gen lässt sich den Markt CHF 50'000 kosten. In Hombrechtikon findet man für Chilbi 

und Markt keine Suchtreffer. Es stellt sich die Frage, ob diese Nachbargemeinden 

übermütig sind. Für die 3%ige Steuerfussreduktion verzichten wir auf CHF 240’000 Fi-

nanzausgleichsgelder. Dafür könnten wir uns alle 2 Jahre einen «Pumptrack» finanzie-

ren oder jedes Jahr 2 km direkt-zahlungsberechtigte Wildhecken, um unser Land-

schaftsbild zu verschönern. 

 

 

Abstimmung 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, stimmt ab, ob die Versammlung eine Dis-

kussion darüber wünscht. Die Anwesenden sind mit grossem Mehr dagegen.  
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8 13.08 Jugendfürsorge 

Neufestlegung Gemeindebeitrag für MINIMAX (Schulergän-

zende Tagesstrukturen) bis zum Inkrafttreten der geplanten 

überarbeiteten Gebühren- und Elternbeitragsreglemente von 

maximal CHF 200’000/Jahr 

 

 Antrag 

 

1. Zur Sicherstellung der schulergänzenden Tagesstrukturen MINIMMAX wird ein Ge-

meindebeitrag von maximal CHF 200’000 pro Jahr gesprochen.  

 

2. Diese Regelung gilt bis zum Inkrafttreten der geplanten überarbeiteten Gebühren- 

und Elternbeitragsreglemente. 

 

Beleuchtender Bericht 

 

Mit Beschluss der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2009 wird dem Aufbau 

und Betrieb einer bedarfsgerechten schulergänzenden Tagesstruktur gestützt auf § 27 

Abs. 3 des Volksschulgesetzes und gemäss dem durch die Schulpflege erarbeiteten 

Konzept zugestimmt. Für allgemeine Tarifsubventionen wurde ab dem Schuljahr 

2009/10 ein Kredit von maximal CHF 100’000 pro Jahr bewilligt.  

 

Seit der Einführung der schulergänzenden Tagesstrukturen im 2009 ist der Bedarf an 

Betreuungsplätzen stetig gestiegen, was eine Erweiterung des Angebotes zur Folge 

hatte. Im September 2014 hat die Schulpflege auf diese Entwicklung reagiert, indem 

sie im Rahmen ihrer Finanzkompetenzen weitere CHF 35'000 pro Jahr gesprochen hat. 

Gleichzeitig wurden die Tarife um ca. 10% angepasst, um einen höheren Kostende-

ckungsgrad zu erzielen. Im Zuge der Budgetierung für das Jahr 2018 hat sich klar her-

ausgestellt, dass die im Dezember 2009 von der Gemeindeversammlung und im Sep-

tember 2014 gesprochenen Kredite nicht ausreichen, um das Angebot bedarfsgerecht 

und unter den bestehenden Bedingungen zu stellen. Aus diesem Grund wurde anläss-

lich der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2017 ein Antrag auf einen Gemein-

debeitrag in der Höhe von CHF 170'000 für das Kalenderjähr 2018 gestellt und durch 

diese gutgeheissen. Anschliessend wurden von Seiten der Schulpflege die Strukturen 

und Anstellungsmodalitäten überprüft und wo möglich optimiert, mit dem Ziel, das 

Defizit zu verringern. An den Gemeindeversammlungen vom 12. Dezember 2018, bzw. 

vom 09. Dezember 2020 wurde zur Sicherstellung der schulergänzenden Tagesstruktu-

ren MINIMAX für die Jahre 2019 und 2020, bzw. 2021 und 2022 ein Gemeindebeitrag 

von maximal CHF 160'000 gesprochen. 

 

Erwägungen 

Gemäss § 30 des Volksschulgesetzes sind die Schulen verpflichtet, ein bedarfsgerech-

tes Angebot an Betreuungsplätzen zu stellen. Gleichzeitig ist es für die Schule von 

grossem Interesse, dass Schülerinnen und Schüler vor und nach der Schule nicht auf 
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sich alleine gestellt sind. Eine gute Betreuung bietet den Kindern Sicherheit, was sich 

positiv auf das Lernverhalten auswirken kann. Familien- und schulergänzende Betreu-

ung hat eine integrierende Funktion in unserer Gesellschaft und ermöglicht die Verein-

barkeit von Familie und Beruf. Für Kinder aus anderen Kulturen ist sie ein Ort, wo sie 

mit den hiesigen Gepflogenheiten und unserer Sprache in Berührung kommen. Die 

schulergänzende Betreuung kann eine soziale Notwendigkeit für Alleinerziehende sein, 

die einer bezahlten Arbeit nachgehen sowie für Familien, die für ihre eigenständige 

Existenzsicherung auf mehr als ein Einkommen angewiesen sind. Der Besuch der 

schulergänzenden Betreuung soll allen Kindern im Schulalter, unabhängig von der fi-

nanziellen Situation ihrer Erziehungsberechtigten, möglich sein.  

 

Die Tarife sollen einen möglichst hohen Deckungsgrad aufweisen; die Erfahrungen 

mehrerer Jahre in Hombrechtikon wie auch in anderen Gemeinden zeigen jedoch, dass 

es kaum möglich ist, schulergänzende Tagesstrukturen kostenneutral anzubieten. Die 

finanzielle Belastung der Familien wäre hoch, was einzelne Eltern von einer Anmel-

dung ihrer Kinder abhalten würde. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich die 

Folgen der mangelnden Betreuung auf die Schule, zum Beispiel in Form von mangeln-

den sozialen Kompetenzen und/oder nicht erledigten Hausaufgaben, auswirken.  

 

Die Schulpflege Hombrechtikon ist bestrebt, den jährlichen Kostenüberschuss so tief 

als möglich zu halten. Verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel die durch eine zustan-

degekommene Initiative erweiterte Öffnungszeiten, die Teuerung sowie die Tatsache, 

dass immer mehr Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf die Tagesstrukturen besu-

chen, führen dazu, dass der für das Kalenderjahr 2023 budgetierte Überschuss CHF 

187'800 beträgt. Der beantragte, im Vergleich zum aktuellen Budget erhöhte, maxi-

male Gemeindebeitrag von CHF 200'000 soll dazu dienen, die zu erwartenden kosten-

steigernden Faktoren aufzufangen. Ein Legislaturziel des Gemeinderates ist die Profes-

sionalisierung und Qualitätssteigerung im Bereich Tagesstrukuren. Dieses Ziel fliesst 

einerseits in die laufende Schulraumplanung ein. Anderseits soll auch der Aus - und 

Weiterbildung des Personals eine grössere Bedeutung zukommen, was sich auf die 

laufenden Kosten auswirkt.  

 

Mit der geplanten Überarbeitung der Gebühren – und Elternbeitragsreglemente ent-

fällt die Bewilligung des Gemeindebeitrages durch die Gemeindeversammlung.  

 

Empfehlung: 

Gemeinderat und Schulpflege empfehlen der Gemeindeversammlung, den vorliegen-

den Antrag zu genehmigen. 

 

Behördliche Referentin: Dr. Evéline Huber, Schulpräsidentin 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 
 
 
 

  



100 

 

Evéline Huber, Schulpräsidentin, informiert über die Vorlage im Sinne der Ausfüh-

rungen in der Broschüre. Auch im Namen der Schulpflege bittet sie die Anwesenden, 

dem Antrag zuzustimmen. 

 

 

Diskussion 

 

Stefan Sulzer, Schirmensee 1, hat aus den Unterlagen nicht gesehen, was das Ziel 

dieser Überarbeitung ist. Auch auf die Fragen der Kostenentwicklung und der Dauer 

dieser Überarbeitung hat er keine Antworten gefunden.  

 

Dr. Evéline Huber, Schulpräsidentin, erklärt, dass die Gemeinde diese Thematik 

mit einer externen Fachperson überarbeitet. Ziel ist es, an der Juni - oder Herbst-Ge-

meindeversammlung 2023 einen Antrag zu unterbreiten. 

 

Stefan Sulzer, Schirmensee 1, stellt den Antrag, die Vorlage auf 2 Jahre bis längs-

tens Ende 2024 zu befristen. 

 

Wort wird nicht mehr verlangt. 

 

 

Abstimmungen 

 

Abstimmung betreffend Befristung bis ins Jahr 2024 

Der Antrag von Stefan Sulzer wird mit 135 gegen 113 Stimmen genehmigt.  

 

Abstimmung zur Gesamtvorlage Minimax 

Die Vorlage wird mit grossem Mehr genehmigt.  
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Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Zur Sicherstellung der schulergänzenden Tagesstrukturen MINIMAX wird für die 

Jahre 2023 und 2024 ein Gemeindebeitrag von maximal CHF 200’000 pro Jahr ge-

sprochen. 

 

2. Protokollauszug an: 

- Dr. Evéline Huber, Schulpräsidentin (Pixas) 

- RGPK-Mitglieder (Pixas) 

- Bea Pfeifer, AL Schule, mit der Bitte um Umsetzung des vorstehenden Be-

schlusses (Pixas) 

- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas) 

- 13.08 
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9 10.07 Voranschläge 

Budget 2023 der Politischen Gemeinde 

 

 Antrag: 
 

1. Das Budget 2023 wird mit folgenden Eckwerten genehmigt:  

 

Erfolgsrechnung 

Gesamtaufwand CHF 61'970’500 

Gesamtertrag CHF 35'252’300 

Aufwandsüberschuss CHF 26'718’200 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

Ausgaben Verwaltungsvermögen  CHF 11'754’000 

Einnahmen Verwaltungsvermögen  CHF 640’000 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  CHF 11'114’000 

 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Ausgaben Finanzvermögen  CHF 0 

Einnahmen Finanzvermögen  CHF 0 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen  CHF 0 

 

Einfacher Steuerertrag (100%) CHF 23'067'241.38 

 

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.  
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Text gemäss Gemeindeversammlungsbroschüre:  
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Budget – Details 
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Erfolgsrechnung 
 

 
 

 



116 

 



117 

 

 

 

 
 



118 

 

 
 

 
  



119 

 

Anhang zum Budget 
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Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, erläutert den Antrag im 

Sinne der Ausführungen in der Broschüre und anhand von Folien (Protokollbestand-

teil). 
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Alex Hauenstein, RGPK-Präsident, informiert, dass sie rund 1'600 Budgetdetails 

bearbeitet haben. Die ersten Informationen erhielten sie bereits im Juni und Juli die-

ses Jahres. Dieses neue Vorgehen hat sich extrem bewährt. Die Mitglieder der RGPK 

konnten damit die Entscheide des Gemeinderates besser nachvollziehen und mussten 

weniger Fragen stellen. Sie bedanken sich explizit bei Daniel Wenger, Ressortvorstand 

Finanzen+Steuern, Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern, und selbstverständlich bei den 

Damen und Herren der Exekutive und der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit. 

Zum Posten finanzielle Reserven mit einem Betrag von CHF 1.5 Mio erklärt er, dass 

dieses Vorgehen absolut Sinn macht (Stichwort: Investitionsstau). Man müsse dadurch 

für grössere Bauvorhaben weniger externes Geld aufnehmen. Dies auch im Hinblick 

auf steigende Zinsen. Diese Reserve könne übrigens nur vom Souverän aufgelöst oder 

einem bestimmten Zweck zugewiesen werden. 

 

Stefan Sulzer, Schirmensee 1, erklärt, dass seine Vorredner teilweise Informatio-

nen abgegeben haben, die nicht stimmen. Der eigentliche Ertragsüberschuss betrüge 

aufgrund dieser freiwilligen, unnötigen und völlig sinnlosen Aufwandbuchung CHF 

1.539 Mio. Diesen Zahlen sind in der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss-

rechnung bereits eingerechnet. Mit dieser neuen Buchung hat der Gemeinderat das 

Budget künstlich verschlechtert. Weshalb? Das habe rein-psychologische Gründe, um 

nicht für höhere Steuerfusssenkungen zu motivieren. Das sei legal und normal und of-

fensichtlich ein Trend. Aber es hat überhaupt keine Wirkung. Wenn man den Anwe-

senden sagt, dass sie dadurch mehr Geld in der Kasse haben, so stimmt das absolut 

nicht. Mit einer Einlage in die finanzpolitische Reserve ändert man am Steuerfuss 

überhaupt nichts. Wieso ihn das derart stört, hat damit zu tun, dass er seit über 20 

Jahren in einer Gemeindebuchhaltung arbeitet. Er will den Einwohnerinnen und Ein-

wohnern zeigen, was «Sache» ist. Er spricht von Manipulation der Zahlen. Man könne 

dies übrigens auch umgekehrt machen. Schliesse die Rechnung 2024 mit einem Auf-

wandüberschuss ab, dann könne die Gemeindeversammlung beschliessen, dass ein 

Betrag aus diesem «Sondertopf» genommen wird und damit das Ergebnis manipulie-

ren. Das Ergebnis würde dadurch besser als es eigentlich ist. Die Schaffung eines sol-

chen finanzpolitischen Reservekontos hat keine Wirkung. Es hat auch keinen Einfluss 

auf die eigenen Schulden. Es sei nicht so, wie heute Abend dargestellt, dass man da-

mit Geld sparen kann. Stand Ende letztes Jahr hatte Hombrechtikon CHF 19 Mio Darle-

hensschulden. Gleichzeitig wurden Gelder in beachtlicher Grössenordnung ausgelehnt 

und auch Cashgelder waren auf unseren Konten. Er stellt in Aussicht, dass Hombrech-

tikon in den nächsten Jahren keine Gelder benötigt. In der Finanzplanung kann nach-

gelesen werden, dass die Schulden von CHF 24 Mio bis 2026 um die Hälfte sinken. 

Diese Entwicklung wird durch die Verzögerung in der Realisierung des Gemeindehau-

ses noch verstärkt. Er bittet die Anwesenden um Unterstützung, dass man in Hom-

brechtikon auch in Zukunft aussagekräftige Budgetergebnisse und aussagekräftige 

Rechnungsergebnisse ausweist. Die künstliche Aufwanderhöhung braucht niemand. 

Sie nützt nichts und hat den einzigen Zweck, die Anwesenden davon zu überzeugen, 

den Steuerfuss nicht noch mehr zu reduzieren. Seine Aussagen haben nichts mit der 

Festsetzung des Steuerfusses zu tun. Die Bestimmung der Höhe des Steuerfusses liegt 

in Ermessen der Anwesenden. Er stellt den Antrag, die in Frage stehenden CHF 1.5 

Mio im finanzpolitische Reservekonto zu streichen. 
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Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, stellt klar, dass er bei sei-

ner Information § 123 Gemeindegesetz zitierte und dort steht klar, dass nicht nur Net-

toschulden, sondern auch Nettovermögen gebildet werden kann. Er wiederholt den In-

halt dieses Artikels: «Die Gemeinde können mit Einlagen in die Reserve das Nettover-

mögen erhöhen oder eine Nettoverschuldung vermindern.». Hombrechtikon hat keine 

Nettoschulden; ausser Darlehen. Aber wir wollen unser Nettovermögen erhöhen. Es 

wurde klar ausgewiesen, dass wir in den nächsten 5 Jahren insgesamt CHF 6.9 Mio an 

Nettovermögen bilden wollen. Und das wird in jeder Rechnung ersichtlich sein. Auch 

dies ist keine Verfälschung der ganzen Erfolgsrechnung oder Jahresrechnung. Sondern 

es wurde ganz klar deklariert und ausgewiesen; wird vom Souverän bewilligt oder 

auch wieder aufgelöst. Das ist überhaupt keine Verfälschung, wie Stefan Sulzer die 

Anwesenden überzeugen will. 

 

Stefan Sulzer, Schirmensee 1, widerspricht. Das sei wirklich falsch, was gesagt 

worden ist. Der Hombrechtiker Finanzsekretär würde das bestätigen können. Er erläu-

tert seine Aussage mit weiteren Erklärungen. 

 

Manuel Bayer, Aegerten 2, stellt den Antrag, unter dem Punkt «Umweltschutz und 

Raumordnung» noch folgende Budgetposition zu ergänzen: CHF 20'000 für die Auf-

wertung der kommunalen Naturschutzgebiete. Er gibt dazu weitere Informationen. Zu-

sätzlich stellt er den Antrag, CHF 20'000 für die Schaffung von beitragsberechtigten 

Strukturelementen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen zu genehmigen.  Auch hier gibt 

er weitere Informationen. 

 

Peter Korrodi, Herrgass 12, erklärt, dass der Kantonsrat vor rund 2, 3 Jahren sein 

Budget betreffend Naturschutz von CHF 40 auf CHF 80 Mio erhöht hat und Hombrech-

tikon mit seinem Naturschutzgebiet «Lützelsee» gut bedient ist. Man müsse  daher un-

ser Gemeindebudget nicht mit zusätzlichen Geldern belasten. Er bittet um Ablehnung 

des entsprechenden Antrags von Manuel Bayer. 

 

Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern , ergänzt, dass unter der 

Konto 7500 «Arten- und Landschaftsschutz» rund CHF 123'000 bestehen. Man habe 

also schon einen ansehnlichen Betrag für dieses Thema im Budget reserviert.  

 

Das Wort wird nicht mehr verlangt. 

 

  



146 

 

Abstimmungen 

 

Abstimmung betreffend Streichung von CHF 1.5 Mio im finanzpolitischen Reservekonto  

Der Antrag von Stefan Sulzer wird mit offensichtlichem Mehr abgelehnt.  

 

Abstimmung betreffend Aufnahme von CHF 20'000 für die Aufwertung der kom. Natur-

schutzgebiete 

Der Antrag von Manuel Bayer wird mit offensichtlichem Mehr abgelehnt.  

 

Abstimmung betreffend Aufnahme von CHF 20'000 für die Schaffung von beitragsbe-

rechtigten Strukturelementen auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

Der Antrag von Manuel Bayer wird mit offensichtlichem Mehr abgelehnt.  

 

Abstimmung zur Gesamtvorlage Budget 2023 

Die Vorlage wird mit offensichtlichem Mehr genehmigt. 
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Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Das Budget 2023 wird mit folgenden Eckwerten genehmigt: 

Erfolgsrechnung 

Gesamtaufwand CHF 61'970’500 

Gesamtertrag CHF 35'252’300 

Aufwandsüberschuss CHF 26'718’200 

 

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

Ausgaben Verwaltungsvermögen  CHF 11'754’000 

Einnahmen Verwaltungsvermögen  CHF 640’000 

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  CHF 11'114’000 

 

Investitionsrechnung Finanzvermögen 

Ausgaben Finanzvermögen  CHF 0 

Einnahmen Finanzvermögen  CHF 0 

Nettoinvestitionen Finanzvermögen  CHF 0 

 

Einfacher Steuerertrag (100%) CHF 23'067'241.38 

 

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet. 

 

3. Protokollauszug an: 

- Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern (Pixas) 

- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas) 

- RGPK-Mitglieder (Pixas) 

- 10.07 
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10 10.07 Voranschläge 

Festsetzung des Steuerfusses auf 116% 

 

   Antrag 

 

Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 wird auf 116% (Vorjahr 119%) des einfa-

chen Gemeindesteuerertrags festgesetzt. 

 

Diskussion 

 

Alex Hauenstein, RGPK-Präsident, informiert, dass RGPK der massvollen Senkung 

des Steuerfusses auf 116% des einfachen Gemeindesteuerertrages zugestimmt hat.  

 

Stefan Sulzer, Schirmensee 1, beantragt einen Steuerfuss von 115%. Dies um die 

Nachbargemeinde Oetwil am See um einen Prozentpunkt zu unterbieten.  

 

Wolfgang Gollwitzer, Blumenbergstrasse 30, beantragt einen Steuerfuss von 

112%. 

 

Manuel Bayer, Aegerten 2, beantragt im Namen der GRÜNEN Hombrechtikon als 

auch der SP Hombrechtikon einen Steuerfuss von 119%. 

 

Stephan Gafner, Blumenbergweg 1, dankt dem Gemeinderat, dass er den Antrag 

für eine Steuerfussreduktion gestellt hat. Der Sprechende stellt fest, dass sich damit 

die Mühen der Hombrechtiker SVP gelohnt haben, alljähr lich die Steuerfussfrage zu 

thematisieren. Was die finanzpolitische Reserve anbetrifft, so handelt es sich tatsäch-

lich um 5 Steuerfussprozente. Man könne sie als Steuern auf Vorrat ansehen. Im Ge-

gensatz zu den GRÜNEN und der SP unterstützt die SVP den gemeinderätlichen Vor-

schlag. Dies mit der Bemerkung gegenüber den genannten Ortsparteien: Ich will alles; 

die andern sollen bezahlen. Diese Bemerkung unterstreicht er mit dem Rezitieren ei-

ner Geschichte und dem Hinweis auf den Stäfner Steuerfuss.  

 

Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern, zeigt auf, dass Hombrech-

tikon mit einem Steuerfuss von 112 Prozent ein Defizit von rund CHF 600’000 aufwei-

sen würde. Dies sei definitiv nicht im Sinne der Hombrechtiker Finanzplanung.  

 

Das Wort wird nicht mehr gewünscht. 

 

Das Wahlbüro zählt die Anwesenden. Sie stellen die Anwesenheit von 247 Personen 

fest. 
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Abstimmungen (im Ausschlussverfahren gemäss § 23 GG) 

 

1. Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderates (Steuerfuss 116%) erhält 170 Stimmen; 

Der Antrag Stefan Sulzer (Steuerfuss 115%) erhält 45 Stimmen; 

Der Antrag Wolfgang Gollwitzer (Steuerfuss 112%) erhält 3 Stimmen; 

Der Antrag Manuel Bayer (Steuerfuss 119%) erhält 23 Stimmen. 

Der Antrag Wolfgang Gollwitzer scheidet aufgrund der tiefsten Stimmenzahl aus. 

 

2. Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderates (Steuerfuss 116%) erhält 155 Stimmen; 

Der Antrag Stefan Sulzer (Steuerfuss 115%) erhält 55 Stimmen; 

Der Antrag Manuel Bayer (Steuerfuss 119%) erhält 23 Stimmen. 

Der Antrag Manuel Bayer scheidet aufgrund der tiefsten Stimmenzahl aus. 

 

3. Abstimmung 

Der Antrag des Gemeinderates (Steuerfuss 116%) erhält 175 Stimmen; 

Der Antrag Stefan Sulzer (Steuerfuss 115%) erhält 61 Stimmen; 

Der Antrag Stefan Sulzer scheidet aufgrund der tiefsten Stimmenzahl aus. 

 

4. Abstimmung (Schlussabstimmung) 

Der gemeinderätliche Antrag (116%) wird mit grossem Mehr genehmigt.  
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Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Der Steuerfuss für das Rechnungsjahr 2023 wird auf 116% (Vorjahr 119%) des 

einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt. 

 

2. Protokollauszug an: 

- Daniel Wenger, Ressortvorstand Finanzen+Steuern (Pixas) 

- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas) 

- RGPK-Mitglieder (Pixas) 

- 10.07 
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Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, möchte wissen, ob jemand etwas gegen
die Versammlungsführung einzuwenden hat. Es meldet sich niemand zu Wort. Erweist
auf die Rechtsmittel hin. Das Protokoll wird am Mittwoch, 21. Dezember 2022 in der
Hombrechtiker Homepage aufgeschaltet, und es kann am gleichen Tag während 30
Tagen bei den Einwohnerdiensten eingesehen werden.

Für getreue Protokollierung:
Dßr Gem@fnde5chreiber:

Hombrechtikon, 17. Dezember 2022

SulgJ ^gen

Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen:

Der Gemeindepräsident:

Raiher Odermatt

Die stimmenzählenden Personen:

l. D/
(Ar&nbra Tafa, t^itung Wahlbüro)

)C^2. •I ' f^' (F—^^'c-<-^=>

(Heidi Di Rocco, Eichstutz 5)

L4. U r ^l^ ^^
(Ursula Mohr, Haldenweg 16)

. ti.Üf^5.

(Martina Paulmichl, Grossacherstr. 56)

3-X^sc£^Z
(Vreny Mischbl, Langacher 8)

6. ^^-'Z /^6^/Sr
(Lucia Probst, Eichtalstrasse 21)

7. /^^4'^^-^—^
(Irene Stillhart, Haldenweg 2)
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